
Es bestand Einvernehmen bei den Mitgliedern des Ausschusses, dass aufgrund der zum 01.08.2014 in 
Kraft getretenen KiBiz-Änderung ein zentrales Anmeldesystem für die Kindertagesbetreuung von Nöten 
sei und bald möglich zum Einsatz kommen müsse. Es solle aber nochmals überprüft werden, ob die 
jährlich anfallenden Betriebskosten im Verhältnis zu anderen Anbietern, was Leistungsspektrum und 
Kostenrahmen betreffe, gerechtfertigt seien. 
 
Auf Vorschlag von Dezernent Wagner stellte die Vorsitzende Einvernehmen her, 

1. die Entscheidung für die Einführung eines zentralen Anmeldesystems für Kinderbetreuung in die 
Haushaltsberatungen zu verweisen. 

2. Die Verwaltung des Kreisjugendamtes werde in der Zwischenzeit prüfen, ob es andere Anbieter 
einer entsprechenden Software gebe. Sie werde deren Leistungsspektrum und Kostenrahmen im 
Vergleich zur Software „Little Bird“ darstellen und rechtzeitig zu den Haushaltsberatungen 
vorlegen.  

 


